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§ 53 Wr. KAG § 53
 Wr. KAG - Wiener Krankenanstaltengesetz 1987

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.07.2025

(1) Die ö2entlichen Krankenanstalten sind verp4ichtet, für die eheste Einbringung der P4ege- und Sondergebühren

sowie der Kostenbeiträge zu sorgen.

(2) Wenn ein Patient, seine unterhaltsp4ichtigen Angehörigen, der Versicherte oder die Begleitperson (§ 37 Abs. 2) zur

Zahlung verp4ichtet sind, dürfen die P4egegebühren, die Sondergebühren sowie die Kostenbeiträge für die

voraussichtliche P4egedauer, höchstens jedoch für jeweils 28 Tage, vom Zahlungsp4ichtigen im vorhinein eingehoben

werden.

(3) Die P4ege- und Sondergebühren sowie die Kostenbeiträge für die in einer angegliederten Krankenanstalt

untergebrachten Patienten oder Begleitpersonen (§ 37 Abs. 2) sind von der Hauptanstalt (§ 33) einzubringen.
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